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Das Amt der o.ö. Landesregierung hat im Rahmen des Begutach­

tungsv~rfahrens zu dem vom Bundesministerium für Finanzen 

ausgearbeiteten Entwurf eines Dritten Abgabenänderungsge­

setzes 1987 gewichtige Ei~wände und Bedenken -äufgez~~~t. 

Da sehr wesentliche dieser Einwände in der Regierungsvorlage 

nicht berÜCksichtigt sind. werden sie neuerlich mit dem 

dringenden Ersuchen vorgebracht. sie in die parlamentarische 

Beratung über die genannte Regierungsvorlage miteinzubezie­

hen: 

1. Durch gegenständlichen Gesetzentwurf erwachsen durch den 

in Aussicht genommenen Wegfall steuerlicher Begünstigun­

gen den Elektrizitätsversorgungsunternehmen nach einer 

Berechnung des Verbandes der Elektrizitätswerke öster­

reichs voraussichtliche Mehrbelastungen in Höhe von rund 

5,6 Mrd.S. Dadurch sind negative Auswirkungen auf die Er­

tragslage der im Eigentum der Länder stehenden Elektrizi­

tätsversorgungsunternehmen und somit in der FOlge auf die 
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Privatisierungsbestrebungen der einzelnen Länder in 

diesem Bereich (durch negative Auswirkungen auf die Kurs­

bildung und die Bewertung des jeweiligen Bezugsrechtes) 

zu erwarten. 

2. Der Entfall des § 22 Abs. 4 Körperschaftsteuergesetz 1966 

widerspricht der ständigen Länderforderung nach EinfQh­

rung des halben Körperschaftsteuersatzes auch fQr die 

Landes-Hypothekenbanken, der nach § 22 Abs. 2 Körper­

schaftsteuergesetz 1966 den Kreditgenossenschaften wei­

terhin zusteht. 

3. In diesem Zusammenhang darf auch auf den Beschluß der 

Landesfinanzreferentenkonferenz vom 2.6.1987, der von der 

Landeshauptmännerkonferenz am 4.6.1987 unterstQtzt wurde, 

hingewiesen werden, wonach die KonsolidierungsbemQhungen 

der Bundesregierung unter keinen Umständen zu Lasten der 

Länder und Gemeinden vorgenommen werden sollten. 

FQr die o.ö. Landesregierung: 

Hör t e n hub e r 

Landesamtsdirektor 

der 
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